
FICHE AMENDEMENT

Proposition d’amendement à l’Article: III-18 (ex 42)

Déposée par Monsieur: Erwin Teufel

Qualité: Membre

Texte du Praesidium Amendement proposé

Die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für

die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeit-

nehmer notwendigen Maßnahmen werden durch

Europäische Gesetze oder Rahmengesetze fest-

gelegt; zu diesem Zweck wird darin insbesonde-

re ein System eingeführt, welches aus- und ein-

wandernden Arbeitnehmern und deren an-

spruchsberechtigten Angehörigen Folgendes si-

chert:

a) die Zusammenrechnung aller nach den ver-

schiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschrif-

ten berücksichtigten Zeiten für den Erwerb

und die Aufrechterhaltung des Leistungsan-

spruchs sowie für die Berechnung der Leis-

tungen;

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die

in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten

wohnen.

Die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für

die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeit-

nehmer notwendigen Maßnahmen werden durch

Europäische Gesetze oder Rahmengesetze fest-

gelegt; zu diesem Zweck wird darin insbesonde-

re ein System eingeführt, welches aus- und ein-

wandernden Arbeitnehmern und deren an-

spruchsberechtigten Angehörigen Folgendes si-

chert:

a) die Zusammenrechnung aller nach den ver-

schiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschrif-

ten berücksichtigten Zeiten für den Erwerb

und die Aufrechterhaltung des Leistungsan-

spruchs sowie für die Berechnung der Leis-

tungen;

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die

in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten

wohnen.

Der Rat beschließt einstimmig.

Begründung:

Angesichts der Vielfalt der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten und der Sensibilität

dieses Bereichs sollte hier weiter die Einstimmigkeit gelten. Dies entspricht auch der Regelung in



Artikel I-99 (ex-Artikel 137), wo genau dieser Bereich ebenfalls von der Beschlussfassung mit qua-

lifizierter Mehrheit ausgenommen ist.


